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SPaftï. föüottg. fxwW».i.>3<itnttÉ („Meiftesblatt") 9fc. 85

ungleichmäßige Spannungen im Stoßt, bie beim Aießten
unb Spannen ber Säge mittelft ^ammerfdtjlägen nach
bem Anlaffen auftreten, gutüclgufä^ren.

@2 ift nun einer Sägenfitma gelungen, nach einem

befonberen AnlaßPerfaßren (<£> patent 106 835) bie

SeiftungSfietgerung beS Stahles fo gu förbern, baß ein

Stiften unb Spannen mittelft §ammerfd}lägen
nach ber: SBärmebetjanblung her Stahlbleche (An»
lafferS) nicßi meßt erforberlicß ift. TaS Anlaffen
ber Sägen, b. I). ber Säge ißte ©laSßärte gu nehmen,
meiere fie bureß (Srßißen auf ßoße Temperaturen unb
barauf plößticßcS Abfüßlen im Delbabe ermatten £)at,

gefeßießt nach ber bisherigen SBeife über einem ßeßen
KofSfeuer ober im Anlaßofen berart, baß ber fettige
Delübergug fi<ß bei einer beftimmten Temperatur ent»

günbet unb mit ßefler glamme brennt. Ta eS aber aus»
gefeßtoffen ift, äße Steden ber Säge gleichmäßig gu er»

märmen, fo wirb fie fidj öergießen, b. ß, biejenigen
Steßen beS Sägeblattes, bie einer ßößern Temperatur
auSgefeßt roaren, fid) bemgemäß meßt gebeßnt haben,
treten fettmärtS auS ber gläeßenebene heraus. Tie Säge
muß nun in faltera $ufianbe mit bem Aicßtßammer
gerichtet merben, b. ß. es müffen bie unebenen Steden
ausgeglichen merben. Turch biefeS Aicßten mit bem

Jammer entfteßen nun, roie feßon oben ermäßnt mürbe,
gufäßtieße Spannungen in ber Säge, bie aber bureß
fpätere ©troärmung beim Arbeiten roieber berloren geßen
unb bie faltbeformierten Steßen mieber ßerbortreten
laffen.

TaS neue AnlaßPerfaßren befießt nun ßauptfächlich
barin, baß bie Sägen gmifeßen eleftrifcß beßeigten
Trudplatten unter ßoßem Trud gufammengepreßt
merben. Turch genaue ©emeffung ber Seiftung, fomte
feinftufige Aegulierbarfeit betfelben ift eS möglich, bie

SBärmefpeicßerung in ben Trudplatten fo gu geftalten,
baß eine bauernbe, gleichmäßige Temperatur auf ber

gangen gläcße ber Trudplatten erhalten merben fann,
Turch baS $ufammenpreffen ber platten ift mäßrenb
beS AnlaffenS ein Vergießen auSgefshtoffen, fobaß ein
nachträgliches Aicßten mit bem Jammer fi«h erübrigt.

Tie nach biefem Verfahren beßanbelten KreiSfäge»
©latter meifen eine gleichmäßige fpärte auf, fie ßalten
Schnitt unb Schrant wefentlicß länger als bie biSßeri»

gen Sägen (teilroeife bis gur hoppelten ßeit), laffen
ftth troß ißrer fpärte gut fchärfen, raobureß bie ßeifiungS»
fäßigfeit unb bie SebenSbauer mefentlich erßößt merben.
Schreiber biefer $etlen ßatte längere ßeit ©elegenßeit,
eine nach biefem ©erfaßten be'ßan'belte; Säge gu'fontrol»
deren. ©in Aacßfcßärfen ber Säge, beim Turcßfcßneiben
bon 40 mm=©uchenbrettera, mürbe geroößnlicß erft nach
12 bis 15 ©etriebSftunben nötig. ©in meßt gu unter»
fdßäßenber ©orteil befteßt barin, baß biefe Sägen bünner
finb als gemößnlicße KreiSfägen unb bennoeß eine größere
gefiigfeit aufroeifen ; folglich ergeugen fie roeniger Schnitt»
Perluft bei geringerem Kraftaufmanö.

Sntereffeilten feien an ben ©eneralPertreter Stein»
ßarb, SDîafchinen unb SBerfgeuge für |>oIgbe»
arbeitung, in ©onbiSwil (©ern) bermiefen.

@. Seid), Oberburg.

Uerordntutg
«Der tien flr&emnadmei*.

_

(®imbe§tatëbefd)Iutî oom 11. Stooember 1924.)

Art. 1. ^eber Kanton ift gur Turcßfüßrung beS

öffentlichen ArbeitSnacßraeifeS auf feinem ©ebiet ber»
pflichtet.

@r ßat gu biefem Qmede für ben ©eftanb ber feinen
©ebütfmffen unb ©erhältniffen entfpreeßenben gaßt öffent»

ließer ArbeitSnacßmeiSfießen gu forgen unb eine ïantonale
Sentralftefle gu begeidßneit.

Übt 2. 2öo bie ©erhältniffe eS redE)tferiigen, fötineti
mehrere Kantone mit ©eneßmigung beS eibgenöffifeßen
©olfSmirtfcßaftSbepartementS eine gemetnfame ßentrab
fieße einrichten.

Art. 3. Tie Drganifation unb ©ermaltung ber öffent-
liehen ArbeitSnachroeiSfteflen ift Sacße ber Kantone ober
ber ©emeinben, benen biefe ©efugniS oon ihrem Kanton
überlaffen ober übertragen morben ift.

Tie in Art, 4 enthaltenen ©runbfäße finb babei gu

mähten.
Art. 4. Ter öffentliche Arbeitsnachweis ßal folgenbe

©ebingungen gu erfüßen:
a) @r foß afle ©erufe umfaffen :

b) @t foß unentgeltlich fein; nur Auslagen für be<

fonbere ©emühungen bütfen ben Auftraggebern
oerreeßnet merben.

c. @r foß unparteiifch geleitet unb betrieben merben.

3ur ©egutachtung ber ihn betreffenben fragen
finb AuSfcßüffe gu bilben, in benen Arbeitgeber unb
Arbeiter in gleicher iaßl oertreten ftnb.

d) in Säßen oon ArbeilSeinfteflungen, Sperren unb

AuSfperrungen ift ber Arbeitsnachweis fortjufeßen;
jeboeß ift ben ©erfonen, bie ihn beanfpruchen, in

geeigneter SBeife oon fenen Tatfacßen Kenntnis gu

geben.
Art. 5. TaS etbgenöffifcEje Arbeitsamt ift ientrab

fteße für baS gange Sanb unb ßat bie Oberleitung bei
öffentlichen ArbeitSnachroeifeS.

Art 6, TaS eibgenöffifeße ©olfSroirtfcßaftSbeparte-
ment ift mit bem ©oßgug biefer ©erorbnung beauftragt,

@§ erläßt bie nötigen ©orfchriften über bie Tätigfeit
unb ©eridßterftattung ber öffentlichen ArbeitSnacßmeiS»
fteßen, ißren gegenfeitigen ©erfehr unb ben $entralbienfi
beS eibgenöffifdßen Arbeitsamtes.

@S trifft bie Sßaßnahmen, bte notmenbig finb, um
ein 3«fommenarbeiten beS öffentlichen unb prioaten um

entgeltlichen ArbeitSnacßmetfeS ßerbeigufüßren. @S fann

für beftimmte ©erufe bie Aufgabe beS öffentlichen Ar^

beifSnadßroeifeS paritätif^en S«ößarbeitSna^roeifen über-

tragen.
Qm übrigen gelten bte ©eftimmungen bei ©unbeS=

befcßluffeS betreffenb bte görberung beS ArbeitSna^
weifeS bureß ben ©unb oom 29. Öftober 1909 unoer-
änbert.

Axt. 7. Tiefe ©erorbnung tritt fofort in Kraft.

Uolkswirtscbaft.
^niernationaleS Arbeitsamt. Unter bem ©orfiß«

oon Tr. ©f ift er, Tireftor beS eibgenöffifeßen Arbeits
amteS, beriet eine Kommiffion über bie beften SRittel unb

Sßege, um bem internationalen Arbeitsamt flatiftifcßeS
SHaterial über bie fcßroeigerifdßen Sohttoer»
ßältniffe gu übermitteln. TaS SRaterial foß unter

'ilitroirfung ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer feftgefteßt
unb bureß ©ermittlung bei eibgenöffifeßen Arbeitsamtes
an ba§ internationale Arbeitsamt roeitergeleitet merben.

P«Sa«l»we$es.
«Kantonaler ©ewerödug in ^fSffiïon (iüridß).

©rogramm beS am 7. Tegember in ißfäffifon fiatb
finbenben fantonahgürdherifeßen ©emerbetageS fießt u. o-

oor: geftrebe beS ©räftbenten beS Kantonaloerbänbel:
„Siebgig ,iahte gürshenfeßet ©emerbepolitif" ; Aebe beS

©räübertters beS ©egirfS=©eroerbeoerbanbeS ©fäffifon ;

Mnstr. fGweiz. H««dw.!.>ZeiMNg („Meisterbîêj Nr. N

ungleichmäßige Spannungen im Stahl, die beim Richten
und Spannen der Säge mittelst Hammerschlägen nach
dem Anlassen auftreten, zurückzuführen.

Es ist nun einer Sägenfirma gelungen, nach einem
besonderen Anlaßverfahren (H Patent 106 835) die

Leistungssteigerung des Stahles so zu fördern, daß ein

Richten und Spannen mittelst Hammerschlägen
nach der Wärmebehandlung der Stahlbleche (An-
lassers) nicht mehr erforderlich ist. Das Anlassen
der Sägen, d. h. der Säge ihre Glashärte zu nehmen,
welche sie durch Erhitzen auf hohe Temperaturen und
darauf plötzliches Abkühlen im Oelbade erhalten hat,
geschieht nach der bisherigen Weiss über einem hellen
Koksfeuer oder im Anlaßofen derart, daß der fettige
Oelüberzug sich bei einer bestimmten Temperatur ent-
zündet und mit Heller Flamme brennt. Da es aber aus-
geschlossen ist, alle Stellen der Säge gleichmäßig zu er-
wärmen, so wird sie sich verziehen, d. h. diejenigen
Stellen des Sägeblattes, die einer höhern Temperatur
ausgefetzt waren, sich demgemäß mehr gedehnt haben,
treten seitwärts aus der Flächenebene heraus. Die Säge
muß nun in kaltem Zustande mit dem Richthammer
gerichtet werden, d. h. es müssen die unebenen Stellen
ausgeglichen werden. Durch dieses Richten mit dem

Hammer entstehen nun, wie schon oben erwähnt wurde,
zusätzliche Spannungen in der Säge, die aber durch
spätere Erwärmung beim Arbeiten wieder verloren gehen
und die kaltdeformierten Stellen wieder hervortreten
lassen.

Das neue Anlaßvsrfahren besteht nun hauptsächlich
darin, daß die Sägen zwischen elektrisch beheizten
Druckplatten unter hohem Druck zusammengepreßt
werden. Durch genaue Bemessung der Leistung, sowie
feinstufige Regulierbarkeit derselben ist es möglich, die

Wärmespeicherung in den Druckplatten so zu gestalten,
daß eine dauernde, gleichmäßige Temperatur auf der

ganzen Fläche der Druckplatten erhalten werden kann.

Durch das Zusammenpressen der Platten ist während
des Anlassens ein Verziehen ausgeschlossen, sodaß ein
nachträgliches Richten mit dem Hammer sich erübrigt.

Die nach diesem Verfahren behandelten Kreissäge-
Blätter weisen eine gleichmäßige Härte auf, sie halten
Schnitt und Schrank wesentlich länger als die bisheri-
gen Sägen (teilweise bis zur doppelten Zeit), lassen

sich trotz ihrer Härte gut schärfen, wodurch die Leistungs-
fähigkeit und die Lebensdauer wesentlich erhöht werden.
Schreiber dieser Zeilen hatte längere Zeit Gelegenheit,
eine nach diesem Verfahren behandelte Säge zu kontrvl-
lieren. Ein Nachschärfen der Säge, beim Durchschneiden
von 40 wm-Buchenbrettern, wurde gewöhnlich erst nach
12 bis 15 Betriebsstunden nötig. Ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil besteht darin, daß diese Sägen dünner
sind als gewöhnliche Kreissägen und dennoch eine größere
Festigkeit aufweisen; folglich erzeugen sie weniger Schnitt-
Verlust bei geringerem Kraftaufwand.

Interessenten seien an den Generalvertreter H. Rein-
hard, Maschinen und Werkzeuge für Holzbe-
arbeitung, in Gondiswil (Bern) verwiesen.

E. Lerch, Oberburg.

VêwMWg
Über âm SMMM» WbâmOWà

^

(Bundesratsbeschluß vom 11. November 1924.)

Art. 1. Jeder Kanton ist zur Durchführung des

öffentlichen Arbeitsnachweises auf seinem Gebiet ver-
pflichtet.

Er hat zu diesem Zwecke für den Bestand der seinen
Bedürfnissen und Verhältnissen entsprechenden Zahl öffent-

licher Arbeitsnachweisstellen zu sorgen und eine kantonale
Zentralstelle zu bezeichnen.

Art. 2. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, können

mehrere Kantone mit Genehmigung des eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartements eine gemeinsame Zentral-
stelle einrichten.

Art. 3. Die Organisation und Verwaltung der öffent-
lichen Arbeitsnachweisstellen ist Sache der Kantone oder
der Gemeinden, denen diese Befugnis von ihrem Kanton
überlassen oder übertragen worden ist.

Die in Art. 4 enthaltenen Grundsätze sind dabei zu

wahren.
Art. 4. Der öffentliche Arbeitsnachweis hat folgende

Bedingungen zu erfüllen:
a) Er soll alle Berufe umfassen:
b) Er soll unentgeltlich sein; nur Auslagen für be>

sondere Bemühungen dürfen den Auftraggebern
verrechnet werden.

e. Er soll unparteiisch geleitet und betrieben werden.

Zur Begutachtung der ihn betreffenden Fragen
sind Ausschüsse zu bilden, in denen Arbeitgeber und
Arbeiter in gleicher Zahl vertreten sind.

ä) In Fällen von Arbeitseinstellungen, Sperren und

Aussperrungen ist der Arbeitsnachweis fortzusetzen;
jedoch ist den Personen, die ihn beanspruchen, in

geeigneter Weise von jenen Tatsachen Kenntnis zu

geben.
Art. 5. Das eidgenössische Arbeitsamt ist Zentral-

stelle für das ganze Land und hat die Oberleitung des

öffentlichen Arbeitsnachweises.
Art 6. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte

ment ist mit dem Vollzug dieser Verordnung beauftragt.
Es erläßt die nötigen Vorschriften über die Tätigkeit

und Berichterstattung der öffentlichen Arbeitsnachweis-
stellen, ihren gegenseitigen Verkehr und den Zentraldienst
des eidgenössischen Arbeitsamtes.

Es trifft die Maßnahmen, die notwendig sind, um
ein Zusammenarbeiten des öffentlichen und privaten un-

entgeltlichen Arbeitsnachweises herbeizuführen. Es kann

für bestimmte Berufe die Aufgabe des öffentlichen Ar-
beitsnachweises paritätischen Facharheitsnachweisen über

tragen.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundes-

beschlusses betreffend die Förderung des Arbeitsnach-
weises durch den Bund vom 29. Oktober 1909 unver-
ändert.

Art. 7. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

ÜMwiMchä
Internationales Arbeitsamt. Unter dem Vorsitze

von Dr. Pf ist er, Direktor des eidgenössischen Arbeits-
amtes, beriet eine Kommission über die besten Mittel und

Wege, um dem Internationalen Arbeitsamt statistisches

Material über die schweizerischen Lohnver-
Hältnisse zu übermitteln. Das Material soll unter

Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgestellt

und durch Vermittlung des eidgenössischen Arbeitsamtes
an das Internationale Arbeitsamt weitergeleitet werden.

Kantonaler Gewerbetag in Pfäffikon (Zürich). Das

Programm des am 7. Dezember in Pfäffikon statt-

sindenden kantonal-zürcherischen Gewerbetages sieht u. a,

vor: Festrede des Präsidenten des Kantonalverbandes:
„Siebzig Jahre zürcherischer Gewerbepolitik" ; .Rede des

Präsidenten des Bezirks-Gewerbeverbandes Pfäffikon;



gHtrfte. $<u»w». •SettUKg („Meifterblatn 891

SÖeftidj bet 2BeihnadhtS»9luSftelIung bes örtlichen ©emerbe»
»erelnS ^Sfâffiîott. ®te Sagung mirb burd) ©efangS»
unb SDtufiloorträge oerfc|0nert; außerbem roirb ,,®ie
Jtafe" (auS bent „©oil bet Ritten", non Qaîob ©üper)
jur Slufführung gelangen.

dofi^Dtarftterigte.
fmljpretfe. ®te gorftoermaltung SBiebliSbach

(Sern) oerfaufte (mit Mnbe gemeffen) ©agtannen etfier
MS peilet Dualität p 43—55 gr. unb Sautannen
erfter bis jroeiter Dualität p 40 gr. pro geftmeter;
ferner galten: göpenfiämme 62 gr, SBeimuthSföhren
57 gr., ©udhenftämme 62 gr / ©einteileneichen 74 gr.,
Slhornftämme 81 gr. pro ^eftmeter (mop (enteilen noch

guplßhne oon 6—10 gr. pro geftmeter ^tnplommen).
gär ©tangen^olj mürben oon ben Qmprägnieranfialten
35 gr. offeriert. 3« ber äBeftfdhmeij finb bie greife
nieberer. Särdjen mürben in ©taubünben für 70 gr.
oerfauft. („?prätt. gtg.")

®ie ©taotèmalbunge» &ê§ Cantons ^argau mer*
ben int näcßften Qape einen tolfen fpoljertrag oon
gr. 660,000 einbringen. ©orauSfeßung £)iefür märe ein
ungefähr gleicher ©rlöS auS bem §olperïauf mie in ber
rerfloffenen Kampagne. ©iS ©nbe 3uni htefeS (ppeS
finb burdhfdhnittltch gr. 36.91 per geftmeter gelöft roor»
ben. ®a gegenmärtig oiel billiges;, auSlänbifc|eS ^»olj
im Sanbe liegt (Stunbholj unb ©dhntttmare) mirb eS nietjt
leidet fein, bie le^tjätjrigeri greife p galten.

öewtHedeitj.
f ©dpeittermelfter Qea» ©trebel in Söoljlett (Slarg.)

ftarb am 18. Sftooember an ben golgen eines Unfalles
im Hilter oon 54 $apen.

f Silöljßser ipeter StttljßuS=2(mSlcr in Sern ftarb
am 20. Stooember im ällter oon 78 fahren.

f ©dpniePnetfter $ermatra STleger » ©eucp in
SRljeinfelben ftarb am 19. 5tooember im Sitter oon
48 gapen.

Äarbibpreifc für ben ©ißmeiser ßonfum (per 100
Silogramm) :

3n SBagen oon 10 Sonnen gr. 37.—
^ 00

3n Steuerungen über 1000—4950 kg „ 40.—
200-1000 „ „ 41.-

» „ „ 50— 200 „ „ 42.—
Sßare, ope ©erpaefung, franïo Salbapftation bei
SmpfängerS, 3«f<|tag oon 2 gr. fär ©pejiallörnungen
Don 1—50 mm. ®ie ßarbibtrommeln lönnen pm 9te«=
füllen an baS tiefembe Sarbibmerf eingefanbt merben.
Sie Söerle liefern p ungefähren ©elbftfoften auch neue
Stommeln.

(©tngef.) ®ie ©ontinental'ßtcp» unb Slpporstlebam
®efettf^aft in ®übeuborf oeranftaltet in i|ren SBetf-
ftätten in ®übenborf oom 8.—10. ®e& ember 1924 einen
©c|meißfur§. ®er tf)eoretifdje Unterricht fomohl mie
auch ber praltifdfje merben oon geübten gad^Ieuten erteilt
unb ptar oon 8—12 unb 137s—17 Up laut Programm.

SÏnmelbungen für biefen fturS merben oon obiger
©efeUfdfjaft bis pm 6, ®ezember entgegengenommen, too
aut| bie ißrofpelte über bte näheren Sebingungen pr
Teilnahme am fur§ erhältlich finb.

UnglMifSße bel ©ûêprbett. (torr.) Se|tpn ging
folgenbe ÜMbung aus bem Slppenjetlertanb burd) bie

Iptter: „Stuf überaus tragifche SBeife ift ber bei feiner
wtttter im Senblept bei Speicher moptenbe, etma 22jäp

rige ©chneibergefelle |>anS Suß umS Seben gefommen.
©eim Sluffudhen ber ©dhtaffiätte, beren SBeg burch bie
Slüctte führte, mufj Buh i" ber ®un!eli)eit ben ©a§p=
führungSfchtauch Äodhherb geftreift haben- ®a§
ioder befeftigte ©ummirohr löfte ficE) babei oom ©a§*
rohr, unb in ber golge brang bas ausftrömenbe ®a§
burc| ba§ ©thlüffeUoth unb bie SUpn ber h«^ "eben
bem |)etb befinblidhen Rammertüre unb führte ben Sob
beS jungen SJiamteS herbei. gBieberbetebungSoerfucp
blieben erfolglos".

steine Urfadhen, grop SBitlungen — fönnte man
hier fagen. ®oi| hat bie ©ache einen bebenflidjen 3luS=

gang genommen, ^ebenfalls blieb ber Slbftellhahn cor
bem ©a§fi|taudh offen, eine Padjläffigfeit mani|er ÇauS=
frauen, bte man nie genug rügen lann. ÜberbieS mujj
ber ©aSf^laisdh mirftich fehr lofe über ber ©chtaucpüHe
beS ^erbeS gelegen haben. ©mpfehlenSroert finb auf
jeben gaU bie oerfdjiebenen ©efefiigungS= unb ©idje=
rungSringe für ©asf^läucfte. Oloclj beffer märe eine

©erbinbung mit ©ifen« ober Sllumtniumrop. 2Bir lennen
eine foWje auS Aluminium, bte fdhon über 10 Qape im
©ebrautf) unb oermittelft gmeter SRuffen letdht lösbar
ift, maS oon ber fmuSfrau, bie regelmäßig nidht bloS
bie |jerbplatte, fonbern aud| bie ©ledhunterläge reinigen
min, als große Slnnehmli^fett empfunben mirb. ®tefe
gefeßlic| gebüßte ^erboerblnbung flammt oon @. £>aab
in ©bnat. ©ie hat ficlj tabeHoS beroährt, ift auf bie

®auer billiger als ©aSfdhlaudh, burdjauS gaSbidht, hat
ein gefättigeS SluSfehen, ift oor allem burdhauS ficher
unb lann baher beftenS empfohlen merben. (gnfiatla=
tionSgefdhäfte feien auf biefe praltifche Çerboerblnbung
aufmerffam gemacht.

SUtftljaffuttß oon geuerroep-SReqmfiten im ßouto»
@laru§. (Korr.) gür bie Slnfc|affung oon geuetmehr=
©erätf^aften mürben auS ber lantonalen ©ranbaffe»
furanjfaffe folgenbe ©eiträge (50%) beroiHigt: an bie

©emetnbe ©ngi gr. 452.55, an bie ©emeinbe Ober»

urnen gr. 544.75.

SBßffer»33erbunft0ef8ße. SUlit ©eginn ber £>eiperiobe
madjert fidh bie unangenehmen golgen ber troctener. 3im»
merluft, fpejteH bei Bentralheijungen, mieber fehr fühl»
bar. Um benfelben p begegnen,fjtourben fett Qapen
UeineiSBafferbehätter auf bte '^eijlbrper gefteUt. ®le
3Birfung^mar^aber);nur''eine^gertnge,|lnbem bie (oerhätt»
ntSmäßig geringe Semperatur, bie baS SBaffer in biefen
©efäffen erreicht, nichtj|genügt,|um|eine fiarle ©erbun=

ßung h^oorprufen, fo ; baß (mit ©eetpoon otelen ©eilen
ber Éuhen'oon fotchen ^Bafferbehättern beftritten mürbe.

®iefer dcadjieiljo'trb nun'aber behoben burd) bte feit
meperen 3apen burchJbie girma E u. 2B. ©iegerift,
Peuengaffe 24 intern, fabrizierten SBafferoerbunßgefäße,
patent 61,646, bei rcetcpn bie auffteigenbe marme Suft
bureß eine befonberS geformte,'an|ber hintern ©eite beS

SBafferbehäIterS7angebrad)te^aube;'ge5mungen mirb, über

ZMstr. schwetz. Hm»SW. .ZàKg („Meisterblatt^ Z81

Besuch der Weihnachts-Ausstellung des örtlichen Gewerbe-
Vereins Pfäffikon. Die Tagung wird durch Gesangs-
und Musikvorträge verschönert; außerdem wird „Die
Nase" (aus dem „Volk der Hirten", von Jakob Bührer)
zur Aufführung gelangen.

Hslz^MarZàMchà >

Holzpreise. Die Forstverwaltung Wiedlisbach
Hern) verkaufte (mit Rinde gemessen) Sagtannen erster
bis zweiter Qualität zu 43—55 Fr. und Bautannen
erster bis zweiter Qualität zu 40 Fr. pro Festmeter;
ferner galten: Föhrenstämme 62 Fr, Weimuthsföhren
57 Fr., Buchenstämme 62 Fr, Schwelleneichen 74 Fr,
Ahornftämme 81 Fr. pro Festmetsr (wozu jeweilen noch
Fuhrlöhne von 6—10 Fr. pro Festmeter hinzukommen).
Für Stangenholz wurden von den Jmprägnieranstalten
35 Fr. offeriert. In der Westschweiz sind die Preise
niederer. Lärchen wurden in Graubünden für 70 Fr.
verkauft. („Prätt. Ztg.")

Die Staatsnmldunge« des KantonS Bargau wer-
den im nächsten Jahre einen rohen Holzertrag von
Fr. 660,000 einbringen. Voraussetzung hiesür wäre ein
ungefähr gleicher Erlös aus dem Holzverkauf wie in der
verflossenen Kampagne. Bis Ende Juni dieses Jahres
sind durchschnittlich Fr. 36.91 per Festmeter gelöst wor-
den. Da gegenwärtig viel billiges, ausländisches Holz
im Lande liegt (Rundholz und Schnittware) wird es nicht
leicht sein, die letztjährigen Preise zu halten.

NmeNêàeI.
-j- Schreinermeister Jea« Strevel m Wahlen (Aarg.)

starb am 18. November an den Folgen eines Unfalles
im Alter von 54 Jahren.

î Bildhauer Peter Althaus-Amsler in Bern starb
am 20. November im Alter von 78 Jahren.

P Schmiedmeister Hermann Meyer-Bsnchö in
Rheinfelden starb am 19. November im Alter von
18 Jahren.

Karbidpreise für den Schweizer Konsum (per 100
Kilogramm) :

In Wagen von 10 Tonnen Fr. 37.—

In Lieferungen über 1000—4950 KZ „ 40.—
200-1000 „ „ 41.-

» „ „ 50— 200 „ „ 42.—
Ware, ohne Verpackung, franko Talbahnstation des

Empfängers, Zuschlag von 2 Fr. für Spezialkörnungen
von 1—50 mm. Die Karbidtrommeln können zum Neu-
fällen an das liefernde Karbidwerk eingesandt werden.
Die Werke liefern zu ungefähren Selbstkosten auch neue
Trommeln.

(Einges.) Die Continental-Licht- und Apparatebau-
Gesellschaft in Dübendorf veranstaltet in ihren Werk-
stätten in Dübendorf vom 8.—10. Dezember 1924 einen
Schweißkurs. Der theoretische Unterricht sowohl wie
auch der praktische werden von geübten Fachleuten erteilt
und zwar von 8—12 und 13^2—17 Uhr laut Programm.

Anmeldungen für diesen Kurs werden von obiger
Gesellschaft bis zum 6. Dezember entgegengenommen, wo
auch die Prospekte über die näheren Bedingungen zur
Teilnahme am Kurs erhältlich sind.

UnglücksMe Sei Gasherden. (Korr.) Letzthin ging
Agende Meldung aus dem Appenzellerland durch die
Blätter: „Auf überaus tragische Weise ist der bei seiner
Mutter im Bendlehn bei Speicher wohnende, etwa 22jäh-

rige Schneidergeselle Hans Lutz ums Leben gekommen.
Beim Aufsuchen der Schlafstätte, deren Weg durch die

Küche führte, muß Lutz in der Dunkelheit den Gaszu-
führungsschlauch zum Kochherd gestreift haben. Das
locker befestigte Gummirohr löste sich dabei vom Gas-
rohr, und in der Folge drang das ausströmende Gas
durch das Schlüsselloch und die Ritzen der hart neben
dem Herd befindlichen Kammertüre und führte den Tod
des jungen Mannes herbei. Wiederbelebungsversuche
blieben erfolglos".

Kleine Ursachen, große Wirkungen — könnte man
hier sagen. Doch hat die Sache einen bedenklichen Aus-
gang genommen. Jedenfalls blieb der Abstellhahn vor
dem Gasschlauch offen, eine Nachlässigkeit mancher Haus-
frauen, die man nie genug rügen kann. Überdies muß
der Gasschlauch wirklich sehr lose über der Schlauchtülle
des Herdes gelegen haben. Empfehlenswert sind auf
jeden Fall die verschiedenen Befeftigungs- und Siche-
rungsringe für Gasschläuche. Noch besser wäre eine

Verbindung mit Eisen- oder Aluminiumrohr. Wir kennen
eine solche aus Aluminium, die schon über 10 Jahre im
Gebrauch und vermittelst zweier Muffen leicht lösbar
ist, was von der Hausfrau, die regelmäßig nicht blos
die Herdplatte, sondern auch die Blechunterlage reinigen
will, als große Annehmlichkeit empfunden wird. Diese
gesetzlich geschützte Herdverbindung stammt von E. H a ab
in Ebnat. Sie hat sich tadellos bewährt, ist auf die

Dauer billiger als Gasschlauch, durchaus gasdicht, hat
ein gefälliges Aussehen, ist vor allem durchaus sicher

und kann daher bestens empfohlen werden. Installa-
tionsgeschäste seien auf diese praktische Herdverbindung
aufmerksam gemacht.

Anschaffung von Feuerwehr-Reqmsiten im Kanton
Glarus. (Korr.) Für die Anschaffung von Feuerwehr-
Gerätschaften wurden aus der kantonalen Brandaffe-
kuranzkasfe folgende Beiträge (50°/g) bewilligt: an die

Gemeinde Engi Fr. 452.55, an die Gemeinde Ober-
urnen Fr. 544.75.

Wasser-Verdunftgefäße. Mit Beginn der Heizperiode
machen sich die unangenehmen Folgen der trockenen Zim-
merluft, speziell bei Zentralheizungen, wieder sehr fühl-
bar. Um denselben zu begegnen,Wurden seit Jahren
kleineZ Wasserbehälter auf die Heizkörper gestellt. Die
WirkungWar)aber)nur)eine)(geringe,Undem die (verhält-
nismäßig geringe Temperatur, die das Waffer in diesen

Gefässen erreicht, nichtIgenügtFumMne starke Verdun-
stung hervorzurufen, so ' daß (mit Recht von vielen Seiten
der Nutzensvon solchen Wasserbehältern bestricken wurde.

Dieser Nachteil wird nun (aber behoben durch die seit

mehreren Jahren durch).die Firma K, u. W. Siegerist,
Neuengasse 24 in-Bern, fabrizierten Wafferverdunftgefäße,
Patent 61,646, bei welchen die aufsteigende warme Luft
durch eine besonders geformteOanIder hintern Seite des

WafferbehMers?angebrachte(Haube('gezwungen wird, über
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